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See the notice on TED website

302594-2026 - Competition
Germany – Special-purpose road passenger-transport services – Schülerspezialbeförderung zur 
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder
OJ S 85/2026 04/05/2026
Contract or concession notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Landkreis Oberhavel
Email: vergabestelle@oberhavel.de
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Schülerspezialbeförderung zur Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder
Description: Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus dem Landkreis Oberhavel zur 
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder und zurück.
Procedure identifier: 773513c3-4803-409b-a26a-3e07dbfbeb59
Internal identifier: OV008.26
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 60130000 Special-purpose road passenger-transport services

2.1.2.  Place of performance
Postal address: Hubertusstraße 27  
Town: Birkenwerder
Postcode: 16547
Country subdivision (NUTS): Oberhavel (DE40A)
Country: Germany
Additional information: Informationen zu den Wohnorten der Schülerinnen und Schüler 
entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen - insbesondere der Schülerliste (Anlage 2 zum 
Personenbeförderungsvertrag).

2.1.4.  General information
Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXP9YB5HN82#
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Notice, Procurement Document

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/302594-2026
mailto:vergabestelle@oberhavel.de
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Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: Siehe sämtliche 
Ausschlussgründe nach den §§ 123, 124 GWB.
Participation in a criminal organisation: Siehe § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB: Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine 
Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller 
Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 
129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland) nach § 
129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs 
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und 
terroristische Vereinigungen im Ausland).
Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Siehe § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB: 
Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder 
gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach § 129 des Strafgesetzbuchs 
(Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer 
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische 
Vereinigungen im Ausland) nach § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller 
Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 
129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland).
Money laundering or terrorist financing: Siehe § 123 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GWB: Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine 
Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) 
oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder 
Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder 
teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 
2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen und wegen einer Straftat nach § 261 des 
Strafgesetzbuchs (Geldwäsche).
Fraud: Siehe § 123 Abs. 1 Nr. 4 und 5 GWB: Öffentliche Auftraggeber schließen ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie 
Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen 
ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat 
nach § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden und wegen einer Straftat nach § 264 des Strafgesetzbuchs 
(Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union 
oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet 
werden.
Corruption: Siehe § 123 Abs. 1 Nr. 6 GWB: Öffentliche Auftraggeber schließen ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie 
Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen 
ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des 
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Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat 
nach § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 
Gesundheitswesen).
Child labour and including other forms of trafficking in human beings: Siehe § 123 Abs. 1 Nr. 
10 GWB: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder 
gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 
5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, Zwangsprostitution, 
Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer 
Freiheitsberaubung).
Breaching obligation relating to payment of taxes: Siehe § 123 Abs. 4 Nr. 1 GWB: Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen 
zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht 
nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige 
Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde.
Breaching obligation relating to payment of social security contributions: Siehe § 123 Abs. 4 
Nr. 1 GWB: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn das 
Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 
Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde.
Breaching of obligations in the fields of environmental law: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB: 
Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen bei der 
Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Breaching of obligations in the fields of social law: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen 
verstoßen hat.
Breaching of obligations in the fields of labour law: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen 
verstoßen hat.
Insolvency: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des 
Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder 
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eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden 
ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit 
eingestellt hat.
Assets being administered by liquidator: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das 
Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren 
beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine 
Tätigkeit eingestellt hat.
Business activities are suspended: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: Öffentliche Auftraggeber 
können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des 
Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder 
eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden 
ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit 
eingestellt hat.
Analogous situation like bankruptcy, insolvency or arrangement with creditors under national 
law: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn das 
Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat.
Grave professional misconduct: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB: Öffentliche Auftraggeber 
können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine 
schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt 
wird.
Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Siehe § 124 Abs. 
1 Nr. 4 GWB: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn der öffentliche Auftraggeber über 
hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit anderen Unternehmen 
Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine 
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken.
Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Siehe § 124 Abs. 1 
Nr. 5 GWB: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn ein Interessenkonflikt bei der 
Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende 
Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann.
Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Siehe § 124 
Abs. 1 Nr. 6 GWB: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
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der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn eine Wettbewerbsverzerrung 
daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens 
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger 
einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann.
Early termination, damages, or other comparable sanctions: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB: 
Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen eine 
wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder 
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer 
vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt 
hat.
Misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents or obtained 
confidential information of this procedure: Siehe § 124 Abs. 1 Nr. 8 und 9 GWB: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe 
oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte 
zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, 
oder wenn das Unternehmen a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen 
Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, b) versucht hat, vertrauliche 
Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen 
könnte, oder c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Schülerspezialbeförderung zur Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder
Description: Die Leistung umfasst die Beförderung von derzeit 15 Schülerinnen und Schülern 
mit Beeinträchtigungen an allen Schultagen von der Wohnanschrift zur Schule und zurück. 
Vertragsbeginn: 24.08.2026 (erster Schultag des Schuljahres 2026/2027) Vertragsende: 
letzter Schultag des Schuljahres 2031/2032
Internal identifier: OV008.26

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 60130000 Special-purpose road passenger-transport services

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Hubertusstraße 27  
Town: Birkenwerder
Postcode: 16547
Country subdivision (NUTS): Oberhavel (DE40A)
Country: Germany
Additional information: Informationen zu den Wohnorten der Schülerinnen und Schüler 
entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen - insbesondere der Schülerliste (Anlage 2 zum 
Personenbeförderungsvertrag).
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5.1.3.
 
Estimated duration
Duration: 6 Years

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must 
be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: 1. Bindefristende: 17.07.2026 2. Hinweis zu bietereigenen AGB: 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Bieters dürfen dem Angebot weder beigefügt 
werden noch darf sich darauf bezogen werden. Der Einbezug von eigenen AGB des Bieters 
führt zum Angebotsausschluss.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVergG): Den bei der Ausführung der 
Leistungen Beschäftigten wird für den Einsatz im Rahmen dieses Auftrags mindestens das 
nach § 6 Abs. 2 des Brandenburgischen Vergabegesetzes geltende Bruttoentgelt gerechnet 
auf die Arbeitsstunde bezahlt. Das Mindestentgelt entspricht dabei dem regelmäßig gezahlten 
Grundentgelt für eine Zeitstunde, ohne Sonderzahlungen, Zulagen oder Zuschläge. Das gilt 
nicht, wenn für die zu beschaffenden Leistungen bereits durch das Mindestlohngesetz, 
aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder durch andere gesetzliche Bestimmungen 
über Mindestentgelte im Sinne des § 2 Absatz 6 des Brandenburgischen Vergabegesetzes ein 
Mindestentgelt definiert ist, welches das Mindestarbeitsentgelt gemäß § 6 Absatz 2 des 
Brandenburgischen Vergabegesetzes erreicht oder übersteigt. Das derzeit gültige 
Mindestentgelt nach § 6 Absatz 2 des Brandenburgischen Vergabegesetzes beträgt 13,00 
Euro brutto. Der nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) ab dem 1. Januar 2026 gültige Bundes-
Mindestlohn beträgt 13,90 Euro brutto.
Social objective promoted: Other
The procurement falls within the scope of the European Parliament and Council 2009/33/EC 
(Clean Vehicles Directive – CVD)
The CVD legal basis to establish which category of procurement procedure applies: 
Passenger road transport services

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a relevant professional register
Description of selection criterion: Mittels dem Formular 4.0 "Eigenerklärung zur Eignung" der 
Vergabeunterlagen werden folgende Angaben gefordert: - Erklärung, dass die Befähigung und 
Erlaubnis zur Berufsausübung vorliegt. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle/des 
Auftraggebers ist entweder die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister vorzulegen 
oder auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachzuweisen. Bei Bietergemeinschaften 
sind diese Nachweise von jedem Mitglied zu erbringen. Unternehmen, die außerhalb der 
Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland ihren Geschäftssitz haben, geben die o.g. 
Erklärungen nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates, in dem das Unternehmen 
ansässig ist, ab.
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Criterion: General yearly turnover
Description of selection criterion: Mittels dem Formular 4.0 "Eigenerklärung zur Eignung" der 
Vergabeunterlagen werden folgende Angaben gefordert: - Erklärung über den 
Gesamtnettoumsatz des Unternehmens in den letzten drei (3) abgeschlossenen 
Geschäftsjahren. Bei einer Bietergemeinschaft sind die Angaben von den Mitgliedern 
insgesamt zu erbringen, d.h. ein Mitglied der Bietergemeinschaft kann die Defizite eines 
anderen Mitglieds ausgleichen. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind zur 
Bestätigung einzelner Erklärungen Nachweise vorzulegen. Unternehmen, die außerhalb der 
Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland ihren Geschäftssitz haben, geben die o.g. 
Erklärungen nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates, in dem das Unternehmen 
ansässig ist, ab.

Criterion: Professional risk indemnity insurance
Description of selection criterion: Mittels Formular 4.0 "Eigenerklärung zur Eignung" der 
Vergabeunterlagen werden folgende Angaben gefordert: - Erklärung zur 
Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen je Versicherungsfall 
(mindestens 2-fach pro Kalenderjahr): Personenschäden 1,5 Mio. EUR; Sachschäden 500.000 
EUR. Bei Bietergemeinschaften sind diese Nachweise von jedem Mitglied zu erbringen. Auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind zur Bestätigung einzelner Erklärungen 
Nachweise vorzulegen. Unternehmen, die außerhalb der Landesgrenzen der Bundesrepublik 
Deutschland ihren Geschäftssitz haben, geben die o.g. Erklärungen nach Maßgabe der 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem das Unternehmen ansässig ist, ab.

Criterion: References on specified services
Description of selection criterion: Mittels dem Formular 4.0 "Eigenerklärung zur Eignung" der 
Vergabeunterlagen werden folgende Angaben gefordert: - Erklärung, dass in den letzten 3 
Jahren vergleichbare Leistungen (z.B. Schülerbeförderung, Schülerspezialbeförderung, 
Beförderung von KITA-Kindern) ausgeführt wurden. Auf gesondertes Verlangen der 
Vergabestelle/des Auftraggebers ist zur Bestätigung mindestens eine Referenz mit folgenden 
Angaben vorzulegen: Auftraggeber inklusive Ansprechpartner und Telefonnummer oder E-
Mail sowie Ausführungszeiträume, Bezeichnung des Leistungsumfangs und Angabe der 
Auftragswerte. Bei einer Bietergemeinschaft/Eignungsleihe durch Dritte sind die 
Referenzangaben insgesamt zu erbringen. Unternehmen, die außerhalb der Landesgrenzen 
der Bundesrepublik Deutschland ihren Geschäftssitz haben, geben die o.g. Erklärungen nach 
Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates, in dem das Unternehmen ansässig ist, ab.

Criterion: Other economic or financial requirements
Description of selection criterion: Mittels Formular 4.1. Eigenerklärung Ausschlussgründe der 
Vergabeunterlagen: - Erklärung zu Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB. Mittels 
Formular 4.0 "Eigenerklärung zur Eignung" der Vergabeunterlagen wird folgende Erklärung 
gefordert: - Erklärung zur Mitgliedschaft in Berufsgenossenschaft. Auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle/des Auftraggebers sind zur Bestätigung einzelner Erklärungen Nachweise 
vorzulegen. Bei einer Bietergemeinschaft/Eignungsleihe durch Dritte/Einsatz 
Unterauftragnehmer sind die Nachweise von jedem Unternehmen zu erbringen. Unternehmen, 
die außerhalb der Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland ihren Geschäftssitz haben, 
geben die o. g. Erklärungen nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates, in dem das 
Unternehmen ansässig ist, ab.

Criterion: Other economic or financial requirements
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Description of selection criterion: Es gilt der maßgebliche Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022
/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren. Auftragsvergaben an russische Personen / Unternehmen im Sinne der 
Vorschrift sind verboten sowie auch eine Beteiligung solcher Unternehmen am Auftrag als 
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder im Zusammenhang mit der Erbringung des 
Eignungsnachweises (soweit auf diese mehr als 10% des Auftragswertes entfallen). Mit 
Angebotsabgabe ist daher eine Eigenerklärung bzgl. der o.g. Verordnung abzugeben. Diese 
ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Kriterium Angebotspreis
Description: Herangezogen für die Preisbewertung PAngebot wird der vom Bieter gemäß 
seinem Angebot angebotene Gesamtpreis. Dieser setzt sich aus allen Touren, der ggf. zu 
entrichtenden Umsatzsteuer sowie eines ggf. ohne Bedingungen gewährten Nachlasses 
zusammen. Maßgeblich ist dabei der durch den Auftraggeber rechnerisch geprüfte und ggf. 
korrigierte Gesamtpreis. Die Punktzahl für die Preisbewertung wird wie folgt ermittelt: - die 
maximal erreichbare Punktzahl gem. Bewertungsschlüssel beträgt 10 Punkte, - die 
Höchstpunktzahl von 10 Punkten erhält das noch in der Wertung befindliche Angebot mit dem 
niedrigsten Wertungspreis, - ein (fiktives) Angebot, das doppelt so hoch liegt, erhält 0 Punkte; 
Angebote mit dem 2- fachen des niedrigsten Wertungspreises oder darüber liegende 
Angebote erhalten ebenfalls 0 Punkte und - für alle preislich dazwischenliegenden Angebote 
wird die Punktzahl durch lineare Interpolation ermittelt. Formel: siehe Vergabeunterlagen - 
Anlage 1 - Prüfung und Wertung der Angebote. Das Ergebnis wird mathematisch auf zwei 
Nachkommastellen gerundet. Die Wertungspunkte werden mit dem ausgewiesenen 
Gewichtungsfaktor 60 multipliziert. Die gewichteten Punkte gehen in die Gesamtwertung ein. 
Es können für das Kriterium Preis maximal 600 Punkte erreicht werden.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 60
Criterion: 
Type: Quality
Name: Leistung/Qualität
Description: Das Kriterium besteht aus 5 Unterkriterien: 1. Kriterium Q.a) - Personalschulung 
(5 % Gewichtung): Bewertung, inwieweit das zur Auftragsdurchführung eingesetzte Personal 
regelmäßig in relevanten Bereichen geschult wird. Das eingesetzte Fahrpersonal wird 
regelmäßig (d. h. mindestens alle zwei Jahre) wie folgt geschult: - externes 
Fahrsicherheitstrainings (z. B. bei einem Automobilclub o. ä.) = 5 Punkte, - anerkannter "Erste-
Hilfe-Kurs" = 5 Punkte, - Es finden keine regelmäßigen Schulungen alle 2 Jahre statt = 0 
Punkte Es können Wertungspunkte für beide Schulungsarten erreicht werden. Die Summe der 
erreichten Wertungspunkte gem. Bewertungsschlüssel werden mit dem ausgewiesenen 
Gewichtungsfaktor 5 multipliziert. Die gewichteten Punkte gehen in die Gesamtwertung ein. Es 
können für das Kriterium Q.a) - Personalschulung maximal 50 Punkte erreicht werden. 2. 
Kriterium Q.b) Beschwerdemanagement (5 % Gewichtung): Bewertung, ob und inwieweit das 
Angebot ein Beschwerdemanagement enthält und innerhalb welcher Zeiträume nach 
Erreichen einer Beschwerde der Beschwerdeführer sowie der Schulträger (Auftraggeber) eine 
Nachricht über den Bearbeitungsstatus der Beschwerde erhält. Das Angebot wird nach 
folgendem Schlüssel bewertet: Beschwerdeführer und Auftraggeber erhalten Nachricht über 
den Status der Beschwerde: - innerhalb von 1 Werktag = 10 Punkte, - innerhalb von 3 
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Werktagen = 8 Punkte, - nach mehr als 3 Werktagen, aber innerhalb 1 Woche = 5 Punkte, - 
nach mehr als 1 Woche, aber innerhalb von 2 Wochen= 3 Punkte, - Es gibt kein 
Beschwerdemanagement oder Nachricht erfolgt im Zeitraum von mehr als 2 Wochen. = 0 
Punkte. Die erreichten Wertungspunkte gem. Bewertungsschlüssel werden mit dem 
ausgewiesenen Gewichtungsfaktor 5 multipliziert. Die gewichteten Punkte gehen in die 
Gesamtwertung ein. Es können für das Kriterium Q.b) - Beschwerdemanagement maximal 50 
Punkte erreicht werden. 3. Kriterium Q.c) Fahrzeugwartung (5 % Gewichtung): Bewertung, 
inwieweit die zur Auftragsdurchführung eingesetzten Fahrzeuge regelmäßig gewartet werden. 
Das Angebot wird nach folgendem Schlüssel bewertet: Die für die Auftragsdurchführung 
eingesetzten Fahrzeuge werden nach den vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervallen 
von einer anerkannten KfZ-Werkstatt gewartet: - ja = 10 Punkte, - nein = 0 Punkte Die 
erreichten Wertungspunkte gem. Bewertungsschlüssel werden mit dem ausgewiesenen 
Gewichtungsfaktor 5 multipliziert. Die gewichteten Punkte gehen in die Gesamtwertung ein. Es 
können für das Kriterium Q.c) - Fahrzeugwartung maximal 50 Punkte erreicht werden. 4. 
Kriterium Q.d) Alter der eingesetzten Fahrzeuge (10 % Gewichtung): Bewertung des Alters der 
zur Auftragsdurchführung eingesetzten Fahrzeuge (keine Reservefahrzeuge) innerhalb des 
Vertragszeitraumes. Maßgeblich für das anzugebende Fahrzeugalter ist hierbei das 
Erstzulassungsdatum. Das Angebot wird nach folgendem Schlüssel bewertet: Die für die 
Auftragserfüllung eingesetzten Fahrzeuge haben bis zum Ende der Vertragslaufzeit (letzter 
Schultag 2032) ein Alter von: - bis zu 7 Jahre = 10 Punkte, - über 7 bis zu 8 Jahre = 7 Punkte, 
- über 8 bis zu 10 Jahre = 5 Punkte, - über 10 bis zu 12 Jahre = 3 Punkte, - über 12 bis zu 15 
Jahre = 1 Punkt, - mehr als 15 Jahre= 0 Punkte Aus den Wertungspunkten gem. 
Bewertungsschlüssel je Fahrzeug wird das arithmetische Mittel (Punktmittelwert) auf 2 
Nachkommastellen genau ermittelt. Der erreichte Punktmittelwert wird mit dem 
ausgewiesenen Gewichtungsfaktor 10 multipliziert. Die gewichteten Punkte gehen in die 
Gesamtwertung ein. Es können für das Kriterium Q.d) - Fahrzeugalter maximal 100 Punkte 
erreicht werden. 5. Kriterium Q.e) CO2-Emissionswerte (15 % Gewichtung): Bewertung der 
CO2- Emissionswerte (Normwerte gem. Betriebsanleitung) der zur Auftragsdurchführung 
eingesetzten Fahrzeuge (keine Reservefahrzeuge). Das Angebot wird nach folgendem 
Schlüssel bewertet: Die für die Ausführung des Auftrags eingesetzten Fahrzeuge weisen 
folgende CO2-Emissionen auf: - 0 g CO2 pro Kilometer = 10 Punkte, - bis zu 50 g CO2 pro 
Kilometer = 8 Punkte, - bis zu 100 g CO2 pro Kilometer = 5 Punkte, - bis zu 130 g CO2 pro 
Kilometer = 3 Punkte, - bis zu 150 g CO2 pro Kilometer = 1 Punkt, - mehr als 150 g CO2 pro 
Kilometer = 0 Punkte. Aus den Wertungspunkten gem. Bewertungsschlüssel je Fahrzeug wird 
das arithmetische Mittel (Punktmittelwert) auf 2 Nachkommastellen genau ermittelt. Der 
erreichte Punktmittelwert wird mit dem ausgewiesenen Gewichtungsfaktor 15 multipliziert. Die 
gewichteten Punkte gehen in die Gesamtwertung ein. Es können für das Kriterium Q.e) - CO2-
Eimissionswerte maximal 150 Punkte erreicht werden. Die Summe der gewichteten Punkte 
aller Leistungs-/Qualitätskriterien gehen in die Gesamtwertung ein. Es können für das 
Kriterium Qualität maximal 400 Punkte erreicht werden. Ermittlung des besten Preis-Leistungs-
Verhältnisses: Das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl (Summe Gesamtpunktzahl 
Preis + Gesamtpunkzahl Leistung) der gewichteten Punkte stellt das wirtschaftlichste Angebot 
dar. Bei Punktgleichheit erhält das Angebot mit dem niedrigeren Preis den Zuschlag. Sollte 
auch dieser identisch sein, entscheidet das Los.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 40

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
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Deadline for requesting additional information: 20/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de
/VMPSatellite/notice/CXP9YB5HN82/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YB5HN82

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXP9YB5HN82
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Allowed
Deadline for receipt of tenders: 01/06/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 47 Days
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Nachforderung erfolgt gemäß § 56 VgV
Information about public opening: 
Additional information: keine Teilnahme von Bietern (vgl. § 55 Abs. 2 Satz 2 VgV)
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Geschäftssprache: Deutsch 
Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVergG) findet Anwendung: Der Bieter verpflichtet sich 
mit Angebotsabgabe zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem BbgVergG. 
Bestehen keine anderen Mindestentgelt-Regelungen z. B. nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz oder liegt das danach zu zahlende Arbeitsentgelt unter dem 
Mindestarbeitsentgelt je Stunde auf Grundlage des § 6 Absatz 2 BbgVergG von zzt. 13,00 
Euro brutto, so wird allen bei der Ausführung der Leistungen Beschäftigten für den Einsatz im 
Rahmen dieses Auftrages mindestens ein Bruttoentgelt von 13,00 Euro gerechnet auf die 
Arbeitsstunde bezahlt. Das Mindestentgelt entspricht dabei dem regelmäßig gezahlten 
Grundentgelt für eine Zeitstunde, ohne Sonderzahlungen, Zulagen oder Zuschlägen.
Electronic invoicing: Allowed
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Die 
Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform 
abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der 
alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 
Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem 
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 

https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YB5HN82/documents
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YB5HN82/documents
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YB5HN82
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YB5HN82
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YB5HN82
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No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Klimaschutz und Europa
Information about review deadlines: Die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der 
Vergabekammer richtet sich unter anderem nach den Regelungen des § 160 GWB und des § 
135 GWB: Gemäß § 160 Abs. 1 GWB leitet die Vergabekammer ein Nachprüfungsverfahren 
nur auf Antrag ein. Gemäß § 160 Abs. 2 GWB ist antragsbefugt jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 
Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist 
darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften 
ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB ist ein 
Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß 
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber 
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat. Der Ablauf der 
Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB ist ein 
Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB ist ein Nachprüfungsantrag 
unzulässig, soweit Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 
GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang 
der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Bei 
einem Verstoß gegen § 134 GWB kann gemäß § 135 Abs. 2 GWB eine Unwirksamkeit nur 
festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über 
den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss 
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Landkreis 
Oberhavel
Organisation receiving requests to participate: Landkreis Oberhavel

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Landkreis Oberhavel
Registration number: 12-12992262160023-68
Postal address: Adolf-Dechert-Str. 1
Town: Oranienburg
Postcode: 16515
Country subdivision (NUTS): Oberhavel (DE40A)
Country: Germany
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Contact point: Dez. VI - Finanzen und IT, Zentrale Vergabestelle
Email: vergabestelle@oberhavel.de
Telephone: +49 3301601-3500
Fax: +49 3301601-3519
Internet address: https://www.oberhavel.de
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate

8.1.  ORG-0003
Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Klimaschutz und Europa
Registration number: t:03318661719
Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107
Town: Potsdam
Postcode: 14473
Country subdivision (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Country: Germany
Email: Vergabekammer@MWEKE.Brandenburg.de
Telephone: +49 3318661719
Fax: +49 3318661652
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: d04912eb-42dd-4292-9d28-4c3c6f76d724  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 30/04/2026 11:13:04 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 302594-2026
OJ S issue number: 85/2026
Publication date: 04/05/2026
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